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RS OGH 1989/5/10 9ObA78/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1989

Norm

ABGB §863 GI

ABGB §863 L

ABGB §867

Rechtssatz

Auch wenn eine Handlung nicht vom vertretungsbefugten Organ der Gebietskörperschaft gesetzt wurde, ist der Dritte

in seinem Vertrauen auf den äußeren Tatbestand dann zu schützen, wenn das kompetente Organ - etwa durch

Vernachlässigung seiner Kontrollp<ichten - im Wege einer Anscheins- oder Duldungsvollmacht den Anschein erweckt

hat, die Handlung sei durch seine Beschlußfassung gedeckt.
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